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Absender: Vereinigung Lohnunternehmer Österreich (VLÖ) 
Pummerinplatz 2, 4490 St. Florian bei Linz 

 
Bundesministerium für Landwirtschaft,  

Regionen und Tourismus  

Frau  

Bundesministerin Elisabeth Köstinger  

Stubenring 1  

1010 Wien            St. Florian, 18. November 2021 

 

 

GAP-Strategieplan: Stellungnahme zum aktuellen Bearbeitungs-

stand der Interventionen  
 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin,  

 

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zum aktuellen Bearbeitungsstand 

des GAP-Strategieplans 2023-2027.  

 

Die Interventionsstrategie bildet einen zentralen Baustein des GAP-Strategieplans. Durch Aus-

gleichszahlungen kann die Wettbewerbsfähigkeit des land- und forstwirtschaftlichen Sektors ge-

genüber anderen Ländern abgesichert werden. Ebenso tragen die einzelnen Interventionen zur 

Schaffung eines vertretbaren Erwerbseinkommens für die im land- und forstwirtschaftlichen Sektor 

tätigen Personen maßgeblich bei.  

Die eingesetzten öffentlichen Mittel sollen aus unserer Sicht die in der Land- und Forstwirtschaft 

vorhandenen Potenziale und die Möglichkeiten für Kosteneinsparungen sowie Effizienzsteigerun-

gen unterstützen.  

Für den Bereich der Arbeitserledigungen in der Außenwirtschaft (Feldarbeiten) dürfen wir auf eine 

stärkere Nutzung von überbetrieblich eingesetzten Maschinen und Geräten hinweisen. Damit kön-

nen für die bäuerlichen Familienbetriebe Produktionskosten reduziert und Arbeitsprozesse effizi-

enter gestaltet werden. Landwirtschaftliche Lohnunternehmen bieten mit einem breiten Maschi-

nenangebot dafür Dienstleistungen für die Land- und Forstwirte an. Als entscheidende Wettbe-

werbsvorteile zählen: Bereithaltung von Fach- und Anwendungs-Know-how für den Technikein-

satz, Nutzung von modernen und zeitgemäßen Arbeitsverfahren, kostengünstige Arbeitserledi-

gung, Vermeidung von Neben- und Störzeiten, Einsatz neuerster Technologien (z.B. Smartfar-

ming-Lösungen) und eine schlagkräftigte Durchführung.  

 

Landwirtschaftliche Lohnunternehmen sind wichtige Partner der Landwirte  

Lohnunternehmen unterstützen die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zur Sicherstellung ei-

ner wettbewerbsfähigen Produktion. Für die bäuerlichen Familien besteht durch den Zukauf von 

Dienstleistungen der Vorteil, dass sie ihren Betrieb gezielter weiterentwickeln können und Investi-

tionen in spezialisierte Betriebszweige z.B. Tierhaltung, Be- und Verarbeitung oder Vermarktung 

leichter bewältigbar sind.  

Auch in Österreich setzt sich die Erledigung verschiedener Außenarbeiten durch Profis verstärkt 

durch. Ungleiche Wettbewerbsvoraussetzungen zwischen Landwirten, die im Rahmen einer Ne-

bentätigkeit Dienstleistungen für andere Landwirte erbringen, Maschinengemeinschaften und 

Lohnunternehmen führen immer wieder zu Spannungen und Konflikten. Hier sollen die Rahmen-

bedingungen stärker angeglichen und harmonisiert werden. Öffentliche Zuschüsse für einen ge-
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meinschaftlichen Maschineneinsatz stören das wirtschaftliche Gleichgewicht zu den anderen Sys-

temen der überbetrieblichen Maschinenutzung. In der Praxis erfolgt oft ein fließender Übergang 

von einer landwirtschaftlichen Nebentätigkeit zum Dienstleistungsangebot von Lohnunternehmen. 

Eine große Unterscheidung liegt meist im Steuerrecht vor, wo Landwirte pauschaliert sind und 

Lohnunternehmen eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung mit Umsatzsteuerverrechnung vorneh-

men müssen. Hinzu kommen Unterschiede im Sozialversicherungsrecht von selbständig und un-

selbständig Erwerbstätigen.  

Wir bitten bei Investitionsförderungen in Maschinen auf eine Gleichbehandlung der einzelnen Sys-

temvarianten (landwirtschaftliche Nebentätigkeit, Gemeinschaftsmaschinen, landwirtschaftliches 

Lohnunternehmen) zu achten.  

 

Interventionsvorhaben 70-8: Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger und 

Gülleseparation  

Diese Maßnahme fördert die bodennahe Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern in Ab-

hängigkeit der Ausbringsysteme als Dienstleistungsförderung für Landwirte. Für Schleppschlauch-

verfahren wird 1 Euro, für Schleppschuhverfahren 1,4 Euro und für Gülleinjektionsverfahren 1,6 

Euro je Kubikmeter bezuschusst. Bei einer Investition in bodennahe Ausbringsysteme (Ankauf von 

Schleppschlauch-, Schleppschuh- oder Schlitzgeräten) und/oder Gülleseparation wird Landwirten 

für einen einzelbetrieblichen oder überbetrieblichen Einsatz eine Ankaufsförderung von 40% der 

Nettokosten gewährt. Landwirtschaftliche Lohnunternehmen sind nach den vorliegenden Pro-

grammentwürfen von dieser Fördermaßnahme ausgeschlossen.  

Zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen in der landwirtschaftlichen Produktion ist Öster-

reich gefordert, die von der EU gesetzten NEC-Ziele zu erreichen. Nach den vorliegenden Zwi-

schenberichten sind wir jedoch von einer Zielerreichung deutlich entfernt und es besteht daher ein 

entsprechender Aufholbedarf.  

Zur Erreichung einer höheren Beteiligung der Landwirte für die bodennahe Ausbringung flüssiger 

Wirtschaftsdünger soll das Angebot von landwirtschaftlichen Lohnunternehmen eine bessere At-

traktivität am Markt erhalten und für eine aktive Marktbearbeitung mit Aufklärung der Landwirte 

durch Lohnunternehmen beitragen. Die in der Maßnahme angeführten Zuschusssätze erlauben 

nach einer wirtschaftlichen Beurteilung für Lohnunternehmen keinen Einstieg in das Dienstleis-

tungssegment „Bodennahe Gülleausbringung“ und wir gehend davon aus, dass eine aktive Markt-

bearbeitung dafür kaum stattfinden wird. Zur Erreichung der geforderten NEC-Ziele und damit zur 

Vermeidung von Strafzahlungen benötigen wir eine deutliche Steigerung an bodennah ausge-

brachten Ausbringmengen und Lohnunternehmer sollen sich als Problemlöser einbringen können.  

Weiter ist davon auszugehen, dass für bodennah ausgebrachte flüssige Wirtschaftsdünger exakte 

Ausbringprotokolle mit schlagbezogenen Aufzeichnungen gefordert werden. Wir schlagen daher 

vor, für zugekaufte Dienstleistungen von landwirtschaftlichen Lohnunternehmen mit schlagbezo-

genen Ausbringnachweisen auf Basis von GPS-Protokollen einen höheren Fördersatz – um 50 

Cent je Kubikmeter höher – dem Landwirt zu gewähren. Für einen technisch noch höheren Stan-

dard mit Messung der Nährstoffe durch Infrarotmessung (NIR-Sensor) und exakter Stickstoffaus-

bringung soll ein erhöhter Fördersatz dem Landwirt zur Verfügung stehen. Damit könnte der Ein-

stieg zur bodennahen Gülleausbringung, insbesondere in Grünlandregion deutlich verbessert 

werden. In den nächsten zwei bis vier Jahren wird der Level mit NIR-Messung auch in Österreich 

ein geforderter Standard sein. Aus den Erfahrungen der Praxis bestehen beim Stickstoffgehalt der 

Gülle größere Schwankungsbreiten. Damit könnte die Gülle ähnlich exakt wie Mineraldünger ein-

gesetzt werden.  

Vorschlag für Zuschuss beim Zukauf von Dienstleistungen durch landwirtschaftliche Lohnunter-

nehmen:  

Schleppschlauchverfahren: Stufe 1 mit schlagbezogener Aufzeichnung – 1,50 Euro je m³, Stufe 

2 mit schlagbezogener Aufzeichnung und NIR-Messung – 1,90 Euro je m³ 

Schleppschuhverfahren: Stufe 1 mit schlagbezogener Aufzeichnung – 1,90 Euro je m³, Stufe 2 

mit schlagbezogener Aufzeichnung und NIR-Messung – 2,30 Euro je m³ 

Gülleinjektionsverfahren: Stufe 1 mit schlagbezogener Aufzeichnung – 2,10 Euro je m³, Stufe 2 
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mit schlagbezogener Aufzeichnung und NIR-Messung – 2,50 Euro je m³ 

Die erhöhten Sätze für landwirtschaftliche Lohnunternehmen sind betriebswirtschaftlich voll ge-

rechtfertigt und keinesfalls überzogen. Lohnunternehmen können damit einen sehr maßgeblichen 

Beitrag zur Reduktion von Emissionen bei der Ausbringung leisten. Durch eine aktive Akquise-

Arbeit bei den Landwirten wird das Bewusstsein gesteigert. Dies würde die Maschinenkostenbe-

lastung der landwirtschaftlichen Betriebe entlasten und für die bäuerlichen Familien eine arbeits-

wirtschaftliche Verbesserung (höhere Lebensqualität) durch Auslagerungen bieten. Für die Um-

welt und die Bevölkerung sind diese Maßnahmen sehr zu begrüßen und es wäre ein Meilenstein 

für eine effiziente Güllewirtschaft.  

 

Wir bitten um Aufnahme der Vorschläge in Ihren Beratungen.  

 

 

Freundliche Grüße 
 

VEREINIGUNG LOHNUNTERNEHMER ÖSTERREICH 
 
 

      
       Ing. Manfred Humer                                       Dipl.-Kfm. (FH) DI (FH) Helmut Scherzer 

Vorsitzender Geschäftsführer 

 


